
Sportschützengau Weilheim i.OB 
 
 

D A M E N S C H I E S S E N - 2020 
 

Für Luftgewehr / Luftpistole / Luftgewehr Auflage 

Jenhausen, den 24.02.2020 
 

1. Beim Damenschießen des Gaues WEILHEIM werden jährlich 5 Wettkämpfe durchgeführt, 
von denen 4 Ergebnisse in die Wertung kommen. (1 Streichresultat) 
 

2. Startberechtigt sind alle Damen die Erst-oder Zweitmitglied im Gau Weilheim sind, und 
mindestens 14 Jahre alt sind.  

 
3. Bei Mitgliedschaft in mehreren Gauvereinen muss beim ersten Wettkampf gemeldet werden 

für welchen Verein sie startet. Danach ist kein Wechsel mehr möglich. 
 

4. Bei jedem Schießen gibt es auch eine Blattlwertung. Die besten 5 Blattl erhalten 
am Jahresende einen Preis. Die Luftpistolenblattl werden durch den Divisor 3 ge-
teilt und so dem LG-Blattl gleichgestellt. Die Auflageschützinnen schießen in einer 
eigenen Wertung. 

5. In der Mannschaftswertung (3 Schützinnen) bilden die jeweils drei besten Damen eines 
Vereins die 1.Mannschaft; weitere Damen bilden die 2. oder 3. Mannschaft usw. Jede 
Mannschaft kann mit einer Nachwuchsschützin der Klasse Jugend (Mindestalter 14 J.) 
aufgefüllt werden.  

 Einzelwertungen:  
 Luftgewehr und Luftpistole 40 Schuss ganze Ringe 

LG oder LP Auflage, 30 Schuss auf zehntel Ringe 
Vereinswertungen für LG und LP zusammen, sowie für Auflage (immer die besten 3 der 

 Tageswertung) 
 

6. In der LG Einzelwertung erhalten die 10 besten, bei LP die 3 besten Damen 
Urkunden. Bei den Auflageschützinnen erhalten die besten 5 Damen Urkunden. 
 

7. Vorschießen oder Mitbringen von Scheiben:  
Es kann maximal einmal, nach vorheriger Absprache mit der Gaudamenleitung, 
vorgeschossen werden. Scheiben die ohne vorherige Absprache, von andern 
Schützen mitgebracht werden, können nicht anerkannt werden. Das Vorschießen 
eines Wettkampfes muss auf dem Schießstand erfolgen, auf dem der Wettkampf 
nach Terminplan stattfindet. 

 
Die Wettkämpfe werden, wenn möglich dienstags durchgeführt. Termine und 
Wettkampfstätten werden rechtzeitig bekannt gegeben.  

Evtl. erforderliche Änderungen behält sich die Gausportleitung vor.  
 

Die Gausportleitung 
 

 
  


